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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 65/305/2016 
 
 
Federführung: Abt. 65 - Hochbau Datum: 16.03.2016
Verfasser: Gregor Raabe AZ: 6/65- Ra/Has

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Bau-, Verkehrs-, Planungs- und 
Umweltausschuss 

12.04.2016 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 26.04.2016 Entscheidung 
 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
Zustimmung zu Bauvorhaben;  
Änderung der Tierhaltung innerhalb genehmigter Stallgebäude sowie 
Änderung der genehmigten Abluftreinigungstechnik,  
Märschendorfer Damm 10 A 
 
Sachverhalt: 
 
Beantragt ist die Änderung der Tierhaltung (Legehennen- und Mastschweinehaltung) 
innerhalb genehmigter Stallgebäude sowie die Änderung der genehmigten 
Abluftreinigungstechnik. 
 
Stall 1:  
Änderung des genehmigten Legehennenstalles zu einem Mastschweinestall für 
598 Mastschweineplätze, Einbau von Güllegruben/Kanälen sowie Errichtung einer 
Abluftreinigungsanlage mit RIMU-Filter mit Anschluss der Ställe 4 und 5. 
 
Stall 2: 
Nutzungsänderung des genehmigten Mastschweinestalles zu einem Legehennenstall für 
17.000 Legehennen und Errichtung eines Wintergartens. 
 
Entsprechend der vorliegenden Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
dürfen in der Tierhaltungsanlage insgesamt 35.631 Legehennen und 
1.453 Mastschweineplätze betrieben werden. Die Abluft der gesamten Mastschweinehaltung 
wird über die zwei genehmigten Abluftreinigungsanlagen abgeleitet. 
 
Beantragt ist die Änderung innerhalb der vorhandenen bzw. genehmigten, aber noch nicht 
errichteten Gebäude. Die Mastschweinehaltung wird um ca. 30 % reduziert und die 
Legehennenhaltung um ca. 12 % erhöht. Die Abluftreinigung wird von zwei auf eine Anlage 
reduziert. Die gesamte Abluftreinigung der Mastschweinehaltung wird hierüber abgeleitet. 
Der Tierbestand wird 39.896 Legehennen und 1.031 Mastschweineplätze betragen. 
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Der Landkreis Vechta hat einen Emissionsvergleich (Geruchsfracht) zwischen Bestand und 
Planung vorgenommen. Der Emissionsvergleich zeigt, dass sich im Planzustand gegenüber 
dem genehmigten Anlagenbetrieb die Geruchsemissionen leicht verringern. Die 
Geruchsemissionen reduzieren sich dabei von 5.523 GE/s auf ca. 5.409 GE/s. Die von der 
Anlage ausgehenden Ammoniakemissionen verhalten sich in ähnlichem Verhältnis.  
 
Weiterhin teilt der Landkreis Vechta mit, dass aus Sicht des Immissionsschutzes bei der 
beantragten Anlagenänderung keine Bedenken bestehen. 
 
Die Betriebsstelle liegt im Außenbereich der Stadt Lohne im Ortsteil Bokern-West und wird 
im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Einvernehmen zu den beantragten Nutzungsänderungen wird erteilt. 
 
 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 
 
 
 


